
Wanderungen und Veranstaltungen der Jugend-und Familien 2017 
 

Jugend-und Familiengruppe: 

Die Termine der jeweils angebotenen Unternehmungen werden rechtzeitig im 

Ebersbacher Stadtblatt und im Internet auf der Seite Aktuell bekannt gegeben 

Samstag 

   21. Januar 
„Alte Post“ Eröffnung Jubiläumsjahr 

Samstag 

   11. März 
Hauptversammlung im Löwensaal 

Sonntag 

    9. April 

10.  Ebersbacher Wandertag 

Schwäbischer Albverein / Stadt Ebersbach 

So. – Fr. 

    14. - 19. Mai 
Stralsund - Reise 

 

 E. u W. Golisch 

Sonntag 

   28. Mai 
Gausternwanderung zum Schützenhaus in Gruibingen 

Sonntag 

   18. Juni 

7. Etappe Gau-Grenz-Wanderung. 

Bad Überkingen Geislingen 

Juli 

   26. - 31. 
Deutscher Wandertag in Eisenach 

 

Sonntag 

   17. September 
Jahresausflug 

 

Golisch/ Seidl 

Sonntag 

   24. September 
4. Albvereinstag auf dem Cannstatter Volksfest 

 

Samstag 

   14. Oktober 

Familienabend im Löwensaal und offizieller 

Festakt 125 Jahre Ortsgruppe Ebersbach / Fils 

Sonntag 

   15. Oktober 

8. Etappe Gau-Grenz-Wanderung. 

Bereich Hohenstaufen – Rechberg 

Sonntag 

    3. Dezember 
Waldadvent am Kirnbach CVJM Platz 

Samstag 

   16. Dezember 
Weihnachtsfeier 

 

 

Änderungen vorbehalten.Änderungen vorbehalten. 

Treffpunkt und Abfahrtzeiten finden Sie im Ebersbacher Stadtblatt und im 

Internet unter: www.albverein-ebersbach.de auf der Seite Aktuell. 
 

Die geplanten Wanderungen finden bei jeder Witterung statt. 
 

Für jede Kondition und alle Altersklassen bietet der Wanderplan der Ortsgruppe 

Ebersbach/Fils die richtigen Wanderungen an. 
 

Gäste sind zu jeder Wanderung herzlich willkommen! 

http://www.albverein-ebersbach.de/


 

 

Richtlinien über Kinderbetreuung bei Familienwanderungen 

Bei der Jugend- und Familiengruppe steht das Naturerlebnis gemeinsam mit Jung und Alt im 

Vordergrund. Wir freuen uns über die Teilnahme von jungen Familien und Großeltern 

mit ihren Enkelkindern. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir aber darauf 

hinweisen, dass die Eltern und Großeltern während des gesamten Wandertages für die Kinder die 

Aufsichtspflicht haben. Die Wanderführer und die teilnehmenden Mitglieder sind nicht für die 

Beaufsichtigung verantwortlich. 


